
 

 

 

            Maschinenring Wesermarsch e. V. 
Albrecht-Thaer-Str. 2, 26939 Ovelgönne 

______________________________________________________________________________________ 
  

 
Einladung zur 

Jahreshauptversammlung 
am Mittwoch, dem 30.08.2023 um 19:30 Uhr 

 
im Centraltheater Brake, Hafenstraße 1a, 26919 Brake  

 
 

Tagesordnung: 
 

I. 19.30 – 20.00 Uhr Einladung zum Schnitzelbuffet 
 

II. 20 Uhr, Beginn der Jahreshauptversammlung 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Herrn Peter Cornelius;  

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
 2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 31.08.2022 
     (liegt zur Einsichtnahme bis zum 30.08.2023 in der Geschäftsstelle aus) 
 3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
 4. Geschäftsbericht 2022 
 5. Kassenbericht 2022 
 6. Bericht der Kassenprüfer 
 7. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung 
 8. Wahlen zum Vorstand: turnusgemäß scheidet aus:  
      der 1. Vorsitzende Peter Cornelius aus – Wiederwahl nicht möglich 
      der stellvertretende Vorsitzende Douwe Witbaard aus – Wiederwahl möglich 
      der Vertreter der Lohnunternehmer Malte Lübben aus – Wiederwahl möglich  
 9. Wahlen zum Beirat 
     turnusmäßig scheiden aus: Mathias Arning - Wiederwahl möglich; 
             Frerk Francksen - Wiederwahl möglich 
                                                 Ralf Schnatbaum - Wiederwahl möglich  
                                                 Oliver Verhoef - Wiederwahl möglich  
       Sollte jemand, im Zuge der Vorstandswahlen, aus dem Beirat in den Vorstand aufrücken,  
       wäre ein Ersatz im Beirat zu wählen, dass es wieder 9 Mitglieder sind  
10.  geplante Satzungsänderung: Ergänzung in § 3 Absatz 2 und §13, Absatz 1  
       Details: siehe Rückseite dieser Einladung: in roter Schrift die geplanten Veränderungen 

11. Wahl eines Ersatzkassenprüfers, Kassenprüferin Sandra Wefer scheidet aus.  
12. Haushaltsvoranschlag 2023 
13. Verschiedenes 
       Ende der JHV 
 

III. Abenteuer Landtechnik- Landwirtschaft in sieben Ländern der Erde im Kinoformat    
Herr Dennis Brandt und Tobias Bensing berichten von einer Demotour von John Deere mit 
einem Feldhäcksler                                         

                    
 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 21.08.2023 bei der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
 

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Peter Cornelius 



 
Synopse zur Änderung der Satzung des MR Wesermarsch. e.V. 

 
 

Ursprungsfassung 
 

 
Änderung 

 
 

 
aus der Satzung des Maschinenring Wesermarsch e.V. 

 
§ 3 Einrichtung und Zweck 

1) Der Maschinenring ist eine Vereinigung von landwirtschaftlichen 
Betrieben und Lohnunternehmen verschiedener Rechtsformen, 
gewerblichen Betrieben und Dienstleistern im ländlichen Raum 
sowie natürlicher Personen.  

2) Der Geschäftsbetrieb des Maschinenringes beschränkt sich auf 
die im Körperschaftssteuergesetz (KStG) § 5 Befreiungen, (1) Nr. 
14 a) – d) genannten Punkte. 

3) Der Maschinenring unterstützt seine Mitglieder durch Vermittlung 
von Einkaufsvorteilen sowie durch Abschlüsse von 
Rahmenverträgen. 

4) Der Verein darf Gesellschaften gründen oder sich an solchen 
beteiligen. 

5) Kooperationen mit anderen Verbänden und Organisationen sind 
möglich. 

6) Der Wirkungsbereich umfasst hauptsächlich das Gebiet des 
Landkreises Wesermarsch. 

    
 

§13 Beirat                                                              

1) Der Beirat besteht aus 9 Personen                  
 
 

 
aus der Satzung des Maschinenring Wesermarsch e.V. 

 
§ 3 Einrichtung und Zweck 

1) Der Maschinenring ist eine Vereinigung von landwirtschaftlichen 
Betrieben und Lohnunternehmen verschiedener Rechtsformen, 
gewerblichen Betrieben und Dienstleistern im ländlichen Raum 
sowie natürlicher Personen.  

2) Der Geschäftsbetrieb des Maschinenringes beschränkt sich auf die 
im Körperschaftssteuergesetz (KStG) § 5 Befreiungen, (1) Nr. 14 a) 
– d) genannten Punkte, jedoch nicht ausschließlich auf den 
land- und forstwirtschaftlichen Bereich  

3) Der Maschinenring unterstützt seine Mitglieder durch Vermittlung      
von Einkaufsvorteilen sowie durch Abschlüsse von 
Rahmenverträgen. 

4) Der Verein darf Gesellschaften gründen oder sich an solchen 
beteiligen. 
 

5) Kooperationen mit anderen Verbänden und Organisationen sind 
möglich. 

6) Der Wirkungsbereich umfasst hauptsächlich das Gebiet des 
Landkreises Wesermarsch. 

    
 

§13 Beirat                                                              

1) Der Beirat besteht aus 6 - 9 Personen    
 

 

s. Seite 4 des Rundschreibens zur Kenntnis: Körperschaftssteuergesetz (KStG) § 5 Befreiungen, (1) Nr. 14 a) – d) 


